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§ 862 ABGB

ABGB - Allgemeines burgerliches Gesetzbuch

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

Das Versprechen (Antrag) muf} innerhalb der vom Antragsteller bestimmten Frist angenommen werden. In
Ermanglung einer solchen mul3 der einem Anwesenden oder mittels Fernsprechers von Person zu Person gemachte
Antrag sogleich, der sonst einem Abwesenden gemachte Antrag langstens bis zu dem Zeitpunkte angenommen
werden, in welchem der Antragsteller unter der Voraussetzung, dall sein Antrag rechtzeitig angekommen sei, bei
rechtzeitiger und ordnungsmaRiger Absendung der Antwort deren Eintreffen erwarten darf; widrigenfalls ist der Antrag
erloschen. Vor Ablauf der Annahmefrist kann der Antrag nicht zurickgenommen werden. Er erlischt auch nicht, wenn
ein Teil wahrend der Annahmefrist stirbt oder handlungsunfahig wird, sofern nicht ein anderer Wille des Antragstellers

aus den Umstanden hervorgeht.

In Kraft seit 01.01.1917 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 862 ABGB
	ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch


